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Dr. Volker Kreuzer 

Kenntnisnahme 10.12.2025 6 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Vorstellung der Aufgabenfelder des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksaus-

schusses 

 
Begründung: 

 

Gemäß § 13 der durch den Rat am 06.11.2025 geänderten Hauptsatzung der Stadt Glad-

beck ist der Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss für folgende Aufgaben zu-

ständig: 

 

• Für Wirtschaftsförderungs- und Liegenschaftsangelegenheiten 

 

• Für Entscheidungen über Kauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, soweit deren 

Wert im Einzelfall 25.000 € übersteigt 

 

Anlässlich der ersten Sitzung in der neuen Ratsperiode werden die betroffenen Stadtämter 

in der Sitzung die typischen Aufgabenfelder an Hand von Praxisbeispielen erläutern. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

X keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 

 

 

 - Dr. Volker Kreuzer - 

 Erster Beigeordneter/Stadtbaurat 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


